
Corporate Governance

Erklärung zur Unternehmensführung/
Corporate-Governance-Bericht
Die nachfolgende Erklärung zur Unternehmensführung gemäß 
§§ 289f Abs. 1 und 315d HGB, jeweils in Verbindung mit der 
Übergangsvorschrift des Art. 83 Abs. 1 EGHGB, schließt zugleich 
den Corporate-Governance-Bericht gemäß Ziffer 3.10 des Deut-
schen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 
2017 (DCGK) ein. 

Leitungs- und Kontrollstruktur 

Die Vossloh AG unterliegt den Vorschriften des deutschen Aktien-, 
Kapitalmarkt- und Mitbestimmungsrechts sowie den Regelungen 
der eigenen Satzung. Wie alle deutschen Aktiengesellschaften 
besitzt die Vossloh AG eine dualistische Leitungs- und Überwa-
chungsstruktur, die sich in den beiden Organen Vorstand und 
Aufsichtsrat widerspiegelt. Die Hauptversammlung ist für we-
sentliche Grundsatzentscheidungen in der Aktiengesellschaft 
zuständig. Alle drei Organe sind dem Wohle des Unternehmens 
und den Interessen der Aktionäre verpflichtet. 

Vorstand 

Die zwei Mitglieder des Vorstands leiten das Unternehmen ge-
meinsam in eigener Verantwortung. Herr Oliver Schuster ist seit 
dem 1. Oktober 2019 als Vorstandsvorsitzender neben der Koor-
dinierung der Arbeit des Vorstands für die Bereiche Rechnungs-
wesen, Controlling, Treasury, Steuern, Interne Revision, Recht, 
Compliance, Investor- und Media-Relations, Strategie, M&A,  
Digital Business, IT, Forschung und Entwicklung sowie Innovation 
verantwortlich. Herr Dr.-Ing. Karl Martin Runge verantwortet die 
Bereiche Vertrieb, Technik, Marketing Kommunikation, EHS/
Nachhaltigkeit und Personal. Weitere Informationen zu den Mit-
gliedern des Vorstands der Vossloh AG finden sich auf Seite 158 
dieses Geschäftsberichts. 

Die Arbeit innerhalb des Vorstands wird durch die Geschäftsord-
nung für den Vorstand geregelt. Die Vorstandsmitglieder arbeiten 
kollegial zusammen und unterrichten sich gegenseitig laufend 
über wichtige Maßnahmen und Vorgänge in ihren Verantwor-
tungsbereichen. In allen wesentlichen Fragen entscheidet der 
gesamte Vorstand. Mögliche Interessenkonflikte werden dem 
Aufsichtsrat unverzüglich offengelegt und dem anderen Vor-
standsmitglied zur Kenntnis gebracht. Nebentätigkeiten oder die 
Übernahme von externen Aufsichtsratsmandaten bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Für die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder ist 
der Aufsichtsrat zuständig. Dabei beachtet der Aufsichtsrat die 
durch die Vorgaben des Gesetzes für die gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der  

 
Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst bestimmten Zielgrö-
ßen sowie die in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat fest-
gelegte Altersgrenze für Vorstandsmitglieder (das gesetzliche 
Rentenalter). Ein weiter gehendes Diversitätskonzept, etwa mit 
Anforderungen zum Berufs- und Bildungshintergrund, besteht 
für den Vorstand auch in Anbetracht der Größe des Vorstands 
der Vossloh AG nicht. Der Auswahl der Vorstandsmitglieder geht 
ein systematischer Suchprozess voraus, bei dem neben einer 
Vielzahl weiterer Aspekte in erster Linie Kompetenz und Persön-
lichkeit im Vordergrund stehen. 

Die Vossloh AG hat für die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versi-
cherung) mit einem Selbstbehalt abgeschlossen, der 10 % des 
Schadens bis zum Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung 
des jeweiligen Mitglieds beträgt. 

Aufsichtsrat 

Der gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern 
bestehende Aufsichtsrat ist nach den Bestimmungen des Drittel-
beteiligungsgesetzes und des Aktiengesetzes zusammengesetzt. 
Er besteht zu zwei Dritteln aus Anteilseigner- und zu einem Drittel 
aus Arbeitnehmervertretern. Entsprechend den Empfehlungen 
des DCGK wurden die Vertreter der Anteilseigner einzeln ge-
wählt. Die Amtszeiten aller aktuellen Aufsichtsratsmitglieder 
(mit Ausnahme des gerichtlich bis zur nächsten Hauptversamm-
lung bestellten Aufsichtsratsmitglieds Prof. Dr. Grube) enden mit 
Ablauf der Hauptversammlung im Jahr 2023, die über die Entlas-
tung für das Geschäftsjahr 2022 entscheiden wird. Weitere Infor-
mationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Vossloh AG, 
einschließlich der Dauer der Zugehörigkeit, finden sich auf Seite 
159 dieses Geschäftsberichts. 

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Füh-
rung der Geschäfte und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abstän-
den die Geschäftsentwicklung, die Planung, die Strategie und 
deren Umsetzung sowie das Risikomanagement und Themen der 
Compliance. Er verabschiedet die Jahresplanung und entscheidet 
über die Feststellung des Jahresabschlusses der Vossloh AG sowie 
die Billigung des Konzernabschlusses. Bestimmte wesentliche, in 
der Geschäftsordnung für den Vorstand geregelte Geschäfte 
und Maßnahmen erfordern die Zustimmung des Aufsichtsrats. 
Die Arbeitsweise des Aufsichtsrats ist in einer Geschäftsordnung 
geregelt, die auf den Internetseiten der Gesellschaft veröffent-
licht ist. 
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Der Aufsichtsrat hatte zuletzt in seiner Sitzung am 28. September 
2017 konkrete Ziele für seine Zusammensetzung benannt und 
ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeitet. Die 
„Anforderungen und Ziele des Aufsichtsrats der Vossloh Aktien-
gesellschaft für seine Zusammensetzung“ sind auf der Internet-
seite der Gesellschaft veröffentlicht und beinhalten auch das 
Diversitätskonzept. Im Hinblick auf Vielfalt (Diversity) strebt der 
Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung im Rahmen der 
unternehmensspezifischen Situation die Berücksichtigung unter-
schiedlicher beruflicher und internationaler Erfahrungen und 
insbesondere eine angemessene Beteiligung aller Geschlechter 
an. Basierend auf dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privat-
wirtschaft und im öffentlichen Dienst hat der Aufsichtsrat für die 
Zielperiode bis zum 30. Juni 2022 für den Aufsichtsrat eine Ziel-
größe von mindestens 16,67 % (ein Mitglied) festgelegt. Dieses 
Ziel wird derzeit mit zwei weiblichen Mitgliedern (33,34 %) erfüllt. 

Weitere Anforderungen und Ziele des Aufsichtsrats für seine Zu-
sammensetzung betreffen unter anderem die Kompetenzen des 
Gesamtgremiums, die Unabhängigkeit der Mitglieder, potenzielle 
Interessenkonflikte, zeitliche Verfügbarkeit, eine Altersgrenze 
(in der Regel 70 Jahre) sowie die Dauer der Zugehörigkeit zum 
Gremium (in der Regel nicht länger als drei Amtsperioden). Diesen 
Anforderungen und Zielen entspricht der Aufsichtsrat in seiner 
derzeitigen Zusammensetzung. Insbesondere verfügen die Auf-
sichtsratsmitglieder über die erforderlichen fachlichen wie per-
sönlichen Qualifikationen. Zur Unabhängigkeit hat der Aufsichts-
rat unter Berücksichtigung der Eigentümerstruktur von Vossloh 
festgelegt, dass dem Aufsichtsrat mindestens zur Hälfte unab-
hängige Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von Ziffer 5.4.2 des 
DCGK angehören sollen. Mit Stand vom 31. Dezember 2019 sind 
nach Einschätzung des Aufsichtsrats sämtliche Aufsichtsratsmit-
glieder als unabhängig im Sinne von Ziffer 5.4.2 des DCGK anzu-
sehen. Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversamm-
lung sollen die vom Aufsichtsrat verabschiedeten „Anforde-  
rungen und Ziele des Aufsichtsrats der Vossloh Aktiengesell-
schaft für seine Zusammensetzung“ berücksichtigen. 

Die Arbeit des Aufsichtsrats findet sowohl im Plenum als auch in 
den derzeit drei Ausschüssen statt, die der Aufsichtsrat zur Er-
höhung der Effizienz seiner Tätigkeit gebildet hat. Die Vorsitzen-
den der Ausschüsse berichten in der der jeweiligen Ausschuss-
sitzung nachfolgenden Sitzung des Gesamtaufsichtsrats über 
relevante Themen und Diskussionsergebnisse. Der Personalaus-
schuss besteht derzeit aus vier Mitgliedern, namentlich Herrn 
Prof. Dr. Grube, Frau Dr. Nikutta, Herrn Harnacke und Herrn Ulrich, 
und ist vor allem für Angelegenheiten des Vorstands zuständig. 
Er bereitet die Personalentscheidungen sowie die Beschlüsse 
und Überprüfungen des Gesamtaufsichtsrats hinsichtlich des 
Vergütungssystems und der Gesamtvergütung der einzelnen 
Vorstandsmitglieder vor. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist zugleich 
Vorsitzender des Personalausschusses. 

Der Prüfungsausschuss, dem Herr Harnacke, Frau Prof. Dr. d‘Arcy 
und Herr Ulrich angehören, ist insbesondere zuständig für die 
Überwachung der Rechnungslegung, des Rechnungslegungs-
prozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des 
Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems, der 
Abschlussprüfung sowie der Compliance. Der Prüfungsaus-
schuss bereitet die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlus-
ses, des Zusammengefassten Lageberichts und der Prüfungsbe-
richte der Vossloh AG und des Konzerns durch den Aufsichtsrat 
vor. Die Quartalsmitteilungen und der Halbjahresfinanzbericht 
werden von Prüfungsausschuss und Vorstand gemeinsam vor 
der Veröffentlichung erörtert. Der Prüfungsausschuss lässt sich 
zudem regelmäßig direkt von der Internen Revision und dem 
Chief Compliance Officer berichten. Vorsitzender des Prüfungs-
ausschusses ist Herr Harnacke. Herr Harnacke ist Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer sowie ehemaliger Geschäftsführer der 
Deloitte & Touche GmbH. Er erfüllt als Finanzexperte die Voraus-
setzungen nach § 100 Abs. 5 AktG. 

Aufgabe des aus vier Mitgliedern, Herrn Prof. Dr. Grube, Frau Dr. 
Nikutta, Frau Prof. Dr. d‘Arcy sowie Herrn Harnacke, bestehen-
den Nominierungsausschusses ist sowohl die langfristige Nach-
folgeplanung für den Aufsichtsrat als auch die Vorbereitung von 
Kandidatenvorschlägen für den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat 
beschließt dann über die Wahlvorschläge, die der Hauptver-
sammlung zur Entscheidung vorgelegt werden. Vorsitzender des 
Nominierungsausschusses ist Herr Prof. Dr. Grube. 

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz seiner Tätig-
keit. Dabei bedient sich der Aufsichtsrat in der Regel im Wechsel 
externer Unterstützung oder führt eine Selbstevaluation durch. 
Die letzte Überprüfung war im Rahmen einer Selbstevaluation 
durchgeführt worden, und die durchweg positiven Ergebnisse 
wurden im März 2018 besprochen.  

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse 
verpflichtet. Mögliche Interessenkonflikte sind dem Aufsichts-
ratsvorsitzenden unverzüglich anzuzeigen. Mitglieder des Auf-
sichtsrats müssen sich bei Entscheidungen, die sie selbst oder 
ihnen nahestehende Personen oder Unternehmen betreffen, der 
Stimme enthalten. Kein Mitglied des Aufsichtsrats hat neben 
seinen Bezügen als Aufsichtsrat weitere Vergütungen oder Vor-
teile für persönlich erbrachte Leistungen erhalten. Ehemalige 
Mitglieder des Vorstands gehören dem Aufsichtsrat der Vossloh AG 
nicht an. 

Compliance 

Vossloh versteht unter Compliance regelgetreues Verhalten im 
Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen und unternehmensin-
ternen Richtlinien. Als global tätiges Unternehmen trägt Vossloh 
mit seiner über 130-jährigen Tradition gesellschaftliche Verant-
wortung gegenüber Kunden, Partnern, Mitarbeitern, Kapitalge-
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bern und der Öffentlichkeit. Zu dieser gesellschaftlichen Verant-
wortung gehört, dass Vossloh und alle Vossloh-Mitarbeiter sich 
jederzeit und überall bei ihrer Tätigkeit für das Unternehmen an 
geltende Gesetze halten, ethische Grundwerte respektieren und 
vorbildlich handeln. 

Der Vorstand der Vossloh AG hat diese Grundsätze unmissver-
ständlich in seinem Compliance Commitment zusammenge-
fasst, in dem es unter anderem heißt: „Die Einhaltung von Recht 
und Gesetz hat absoluten Vorrang vor dem Abschluss eines  
Geschäfts oder dem Erreichen interner Zielvorgaben. Eher ver-
zichten wir auf einen Auftrag, als Gesetze zu verletzen. Verstöße 
gegen Gesetze und unsere internen Richtlinien werden nicht to-
leriert und führen zu Sanktionen (Zero Tolerance).“ Das Compli-
ance Commitment ist auch auf der Internetseite der Gesellschaft 
veröffentlicht. Der Vorstand der Vossloh AG hat für den Vossloh-
Konzern ein Compliance-Management-System eingerichtet. Das 
Vossloh-Compliance-Management-System ist darauf ausgerich-
tet, Risiken durch Compliance-Verstöße zu erkennen und diese 
Risiken durch geeignete Maßnahmen zu minimieren, um damit 
Schäden und Haftungsrisiken von Vossloh und den  
Unternehmensangehörigen abzuwenden. Einen besonderen 
Schwerpunkt bilden die Korruptionsprävention und die strikte 
Beachtung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften. 

Basis des Vossloh-Compliance-Management-Systems ist seit 
2007 der Vossloh Code of Conduct (Verhaltenskodex), der die 
Werte Integrität und integres Geschäftsgebaren konkretisiert 
und präzisiert und der für den gesamten Konzern und alle Unter-
nehmensangehörigen verbindlich ist. Der Code of Conduct wurde 
2016 umfassend überarbeitet und weiterentwickelt. Zusammen 
mit den gleichermaßen konzernweit geltenden, ebenfalls 2016 
überarbeiteten Compliance-Richtlinien steht allen Mitarbeitern 
damit ein Regelwerk zur Verfügung, das eine Richtschnur für die 
tägliche Arbeit bietet und dabei hilft, rechtmäßige und richtige 
Entscheidungen zu treffen. Das Compliance-Regelwerk liegt in 
den wesentlichen Konzernsprachen vor und wurde weltweit an 
alle Mitarbeiter im Vossloh-Konzern verteilt. Auf Basis eines 
Compliance-Schulungskonzepts werden sämtliche Mitarbeiter 
regelmäßig zielgruppengerecht zu Compliance-Fragen geschult. 
Vossloh hat zudem für alle Mitarbeiter mit Computerarbeits-
platz ein Compliance-eLearning-Programm eingerichtet. 

Zur Umsetzung und Überwachung der Compliance hat der Vor-
stand eine Compliance-Organisation eingerichtet und deren 
Aufbau, die Zuständigkeiten und Aufgaben der einzelnen Com-
pliance-Funktionen sowie ihre Berichtswege in einer „Geschäfts-
ordnung Compliance“ festgelegt. Die Vossloh-Compliance-Or-
ganisation besteht aus dem Chief Compliance Officer (unterstützt 
durch ein Compliance Office) und dem Group Compliance Com-
mittee auf Ebene der Vossloh AG, Compliance Officern und 
Compliance Committees in den Geschäftsfeldern sowie Local 
Compliance Officern in den operativen Gesellschaften. Der Chief 
Compliance Officer berichtet regelmäßig an Vorstand und Auf-
sichtsrat. 

Zur Aufdeckung möglicher Compliance-Verstöße hat Vossloh zu-
sammen mit einer internationalen Rechtsanwaltskanzlei eine 
Whistleblower-Hotline eingerichtet. Über die Whistleblower-
Hotline haben Unternehmensangehörige sowie externe Hinweis-
geber die Möglichkeit, einem unabhängigen, außenstehenden 
Ansprechpartner (Ombudsperson) Hinweise auf ein mögliches 
Fehlverhalten zu geben. Die Whistleblower-Hotline ist derzeit 
für 24 Länder eingerichtet, sodass die wesentlichen Regionen 
und die im Vossloh-Konzern gesprochenen Sprachen weitge-
hend abgedeckt werden. Der Chief Compliance Officer geht je-
dem Hinweis nach und veranlasst gegebenenfalls erforderliche 
Maßnahmen. 

Der Chief Compliance Officer und das Group Compliance Com-
mittee prüfen laufend die konzernweite Wirksamkeit des Com-
pliance-Management-Systems. Im Geschäftsjahr 2017 wurde das 
Compliance-Management-System des Vossloh-Konzerns durch 
die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einer umfassen-
den Überprüfung nach dem Prüfungsstandard 980 des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW PS 980), bezo-
gen auf die Teilbereiche Kartellrecht und Korruptionsbekämp-
fung, unterzogen. Die Prüfung wurde als Wirksamkeitsprüfung 
durchgeführt und im Februar 2018 abgeschlossen. KPMG hat 
bestätigt, dass das Compliance-Management-System des Vossloh-
Konzerns angemessen implementiert ist und im Betrachtungs-
zeitraum wirksam war. Soweit Feststellungen und Empfehlun-
gen für die Compliance-Arbeit ausgesprochen wurden, wurden 
und werden sie im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
und Verbesserung des Compliance-Management-Systems um-
gesetzt. Vossloh hat den Prüfungsbericht auf der Internetseite 
der Gesellschaft in der Rubrik „Investor Relations“ unter den 
Stichwörtern „Corporate Governance“ > „Compliance“ veröf-
fentlicht.  

Darüber hinaus nimmt das Group Compliance Committee,  
zumeist mit Unterstützung von externen Wirtschaftsprüfern,  
regelmäßig anlassunabhängige Audits vor, um die Wirksamkeit 
des Compliance-Management-Systems in den Konzerngesell-
schaften zu überprüfen und neue oder veränderte Risiken sowie 
etwaige Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. 

Risiko- und Kontrollmanagement 

Zu den Grundsätzen guter Corporate Governance gehört der ver-
antwortungsvolle Umgang mit geschäftlichen Risiken. Dem Vor-
stand der Vossloh AG und den Geschäftsführungen im Vossloh-
Konzern stehen konzernweite und unternehmensspezifische 
Berichts- und Kontrollsysteme zur Verfügung, die die Erfassung, 
Bewertung und Steuerung dieser Risiken gewährleisten. Die  
Systeme werden fortwährend auf ihre Effektivität geprüft, gege-
benenfalls an sich verändernde Anforderungen angepasst und 
vom Abschlussprüfer im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauf-
trags überprüft. Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss werden, 
wie oben dargestellt, regelmäßig informiert und in den Prozess 
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der Steuerung der Risiken eingebunden. Einzelheiten zum Risiko-
management im Vossloh-Konzern sind im Risiko- und Chancen-
management (ab Seite 68) dargestellt. Er enthält auch den Be-
richt zum rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und 
Risikomanagementsystem. 

Entsprechenserklärung 

Vorstand und Aufsichtsrat der Vossloh AG haben sich auch im 
Jahr 2019 eingehend mit den Empfehlungen des DCGK befasst. 
Die bei Vossloh praktizierte Corporate Governance wird regel-
mäßig entsprechend überprüft. 

Vorstand und Aufsichtsrat haben im November 2019 die nachfol-
gende Entsprechenserklärung abgegeben: 

Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
der Vossloh Aktiengesellschaft zum Deutschen Corporate 
Governance Kodex 

Die Vossloh Aktiengesellschaft hat sämtlichen vom Bundes- 
ministerium der Justiz im Amtlichen Teil des Bundesanzeigers 
veröffentlichten Empfehlungen des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex („Kodex“) in der Fassung vom 7. Februar 2017 ent-
sprochen und wird ihnen auch zukünftig entsprechen. 

Aktionäre und Hauptversammlung 

Die Aktionäre der Vossloh AG nehmen ihre Rechte in der Haupt-
versammlung wahr und üben dort ihr Stimmrecht aus. Den Vorsitz 
in der Hauptversammlung führt in der Regel der Aufsichtsratsvor-
sitzende. Die Hauptversammlung beschließt in allen ihr durch 
Gesetz zugewiesenen Angelegenheiten mit verbindlicher Wir-
kung, insbesondere über die Verwendung des Bilanzgewinns, 
über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, über die 
Wahl des Abschlussprüfers, aber auch über Unternehmensver-
träge sowie Kapitalmaßnahmen und sonstige Satzungsänderun-
gen. In der Hauptversammlung gewährt jede Vossloh-Aktie eine 
Stimme. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in 
der Hauptversammlung selbst auszuüben oder durch einen Be-
vollmächtigten ihrer Wahl oder einen weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben zu lassen. Unmit-
telbar nach der Hauptversammlung können die Abstimmungser-
gebnisse auf der Internetseite der Gesellschaft abgerufen werden. 

Investor-Relations 

Vossloh achtet auf unverzügliche, effiziente sowie inhaltlich 
gleiche Information der Aktionäre und anderer Teilnehmer am 
Kapitalmarkt. Alle von Vossloh veröffentlichten Informationen 
über das Unternehmen werden unverzüglich auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.vossloh.com in deutscher und eng-
lischer Sprache zugänglich gemacht. Das gilt insbesondere für 

den jährlichen Geschäftsbericht, den Halbjahresfinanzbericht, 
die Zwischenmitteilungen zu den Quartalen und die Einladung 
zur Hauptversammlung. Die geplanten Termine der wesentli-
chen wiederkehrenden Ereignisse und Veröffentlichungen, na-
mentlich Hauptversammlung, Geschäftsbericht sowie Zwischen-
berichte und -mitteilungen, sind in einem Finanzkalender 
zusammengestellt, der mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf auf 
der Internetseite der Vossloh AG publiziert wird. Der Konzern- 
abschluss ist binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, 
Halbjahresfinanzbericht und Zwischenmitteilungen sind spätes-
tens binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich 
zugänglich. Wenn außerhalb der regelmäßigen Berichterstat-
tung bei Vossloh Tatsachen eintreten, die Vossloh unmittelbar 
betreffen und geeignet sind, den Börsenkurs der Vossloh-Aktie 
erheblich zu beeinflussen, werden sie unverzüglich durch  
Ad-hoc-Mitteilungen (Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung) 
bekannt gemacht. Die Internetseite www.vossloh.com bietet 
darüber hinaus umfangreiche und aktuelle Informationen zum 
Vossloh-Konzern und zur Vossloh-Aktie. 

Rechnungslegungs- und Abschlussprüfung 

Die Rechnungslegung des Vossloh-Konzerns findet auf Basis der 
in der EU anzuwendenden International Financial Reporting 
Standards (IFRS) statt. Der Jahresabschluss der Vossloh AG wird 
hingegen nach den Vorschriften des HGB erstellt, wie es gesetz-
lich vorgeschrieben ist. Sowohl der Konzernabschluss nach IFRS 
als auch der Einzelabschluss nach deutschen Rechnungsle-
gungsvorschriften wurden nach den deutschen Vorschriften und 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft geprüft, die auf Vorschlag des Aufsichtsrats von der 
Hauptversammlung 2019 gewählt worden war. Der Prüfungsauf-
trag wurde durch den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats  
gemäß den Empfehlungen des DCGK erteilt. Dabei wurde insbe-
sondere darauf geachtet, dass kein Zweifel an der Unabhängig-
keit des Abschlussprüfers besteht. Es wurde mit dem Abschluss-
prüfer vereinbart, dass er über alle etwaigen für die Aufgaben 
des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und Vorkommnis-
se, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung erge-
ben, unverzüglich berichtet sowie den Aufsichtsrat über alle 
hierbei festgestellten Tatsachen informiert, die eine Unrichtig-
keit der Erklärung zum DCGK ergeben. Bei der Prüfung haben 
sich Hinweise auf solche Tatsachen jedoch nicht ergeben. Der 
verkürzte Konzernzwischenabschluss sowie der Konzernzwi-
schenlagebericht zum 30. Juni 2019 wurden einer prüferischen 
Durchsicht unterzogen. 
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Teilhabe von Frauen und Männern  
an Führungspositionen 

Nach Maßgabe des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privat-
wirtschaft und im öffentlichen Dienst haben der Aufsichtsrat 
und der Vorstand für die Vossloh AG die nachstehenden Zielset-
zungen beschlossen (zu den Zielen für den Aufsichtsrat siehe 
bereits oben im Abschnitt „Aufsichtsrat“). 

Für den gegenwärtig mit zwei männlichen Vorstandsmitgliedern 
besetzten Vorstand der Vossloh AG hatte der Aufsichtsrat am  
23. Mai 2017 eine Zielgröße von 0 % für die nächste Zielperiode 
bis zum 30. Juni 2022 beschlossen. Änderungen oder Erweite-
rungen des Vorstands sind nach dem Wechsel im Oktober 2019 
gegenwärtig nicht beabsichtigt. 

Für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vor-
stands hatte der Vorstand der Vossloh AG am 19. Mai 2017 Ziel-
größen von jeweils 25 % mit Fristsetzung bis zum 30. Juni 2022 
festgelegt. Die Zielgröße für die erste Führungsebene wurde 
2019 im Zuge der Umsetzung des Maßnahmenprogramms und 
der Umorganisation von Verantwortungsbereichen mit 16,7 % 
unterschritten (Vorjahr: 25,0 %). Für die zweite Führungsebene 
wurde ein Anteil von 25,0 % erreicht (Vorjahr: 28,6 %).  

Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat beschließt das Vergütungssystem für den Vor-
stand und überprüft es regelmäßig. Die Vergütungsstruktur ist 
auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet. 
Bei der variablen Vergütung ist für den überwiegenden Teil eine 
mehrjährige Bemessungsgrundlage vereinbart. Die Gesamtver-
gütung der einzelnen Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichts-
rat festgelegt. Sie trägt den Aufgaben der einzelnen Vorstands-
mitglieder, ihren persönlichen Leistungen, der wirtschaftlichen 
Lage, dem Erfolg und den Zukunftsaussichten des Unterneh-
mens wie auch der Üblichkeit im horizontalen und vertikalen 
Vergleich – auch in der zeitlichen Entwicklung – Rechnung. Das 
im Geschäftsjahr 2017 überarbeitete System zur Vergütung der 
Vorstandsmitglieder war von der Hauptversammlung am  
9. Mai 2018 gebilligt worden. Dieses Vergütungssystem wurde im 
Zuge der personellen Veränderungen sowie der Verkleinerung 
des Vorstands zum Oktober 2019 fortentwickelt. Insbesondere 
wurde die variable Vergütung stärker in die Abhängigkeit von 
der Aktienkursentwicklung gestellt. Die Vergütung des Auf-
sichtsrats besteht seit 2014 in einer reinen Festvergütung, die in 
der Satzung der Vossloh AG geregelt ist. Weitere Ausführungen 
zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats finden Sie im 
Vergütungsbericht ab Seite 55, der sowohl Teil des Zusammen-
gefassten Lageberichts als auch Teil dieser Erklärung zur Unter-
nehmensführung ist. 
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